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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Auf die europäische Patentanmeldung Nr. 84 115 862.9, die 
am 19. Dezenther 1984 unter Inanspruchnahme der Prioritãt 
der deutschen Anmeldung DE 3 402 860 voni 27. Januar 1984 
angemeldet worden war, ist am 12. November 1986 das 
europàische Patent Nr. 0 156 993 erteilt worden, dessen 
Anspruch 1 wie folgt lautet: 

"Uberlastelentent zur Begrenzung eines zwischen zwei 
Kupplungshãlften (A, B) zu übertragenden Drehmomentes, 
weiches durch eine in einem ersten Kupplungsflansch 
federnd gelagerte Kugel (3) auf einen Kugelsitz (2) in 
einem zweiten Kupplungsflansch übertragbar ist, mit einem 
die Kugel (3) in der drehmomentübertragenden Stellung 
haltenden Druckbolzen (1), welcher einen gr6i3eren und 
einen kleineren Durchmesser und eine diese verbindende 
schräge Umfangsschulter (20) aufweist, an weicher auf dem 
Umfang des Druckbolzens verteilt mehrere Drucküber-
tragungskôrper (4) angeordnet sind, die von einer 
Federanordnung (6) axial in Richtung auf die Umfangs-
schulter beaufschlagt mm eingerasteten Zustand des 
Uberlastelementes an dent kleineren Durchmesser und an der 
schrâgen Schulter anhiegen, mit einer auf dent gräBeren 
Durchmesser des Druckbolzens angeordneten Stützbuchse (8), 
deren an den Druckübertragungskörpern anhiegende axiale 
Stirnfläche zu diesen hin geneigt ist, sowie mit einer auf 
dem kleinerert Durchmesser des Druckbolzens angeordneten 
federdruckbeaufschlagten Druckscheibe (5), deren an den 
Druckübertragungskörpern anliegende axiale Stirnfläche 
ebenfahls zu diesen hin geneigt ist, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Druckübertragungskôrper (4) die Form 
eines in tJmfangsrichtung mehrfach unterteilten Ringes mit 
polygonalem Querschnitt haben, dessen druckaufnehmende 
Seitenflächen plan zu den anhiegenden Flàchen der Iimfangs- 
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schulter (20), der Stützbuchse (8) und der Druck-

scheibe (5) verlaufen." 

Die abhängigen Ansprüche 2 bis 4 richten sich auf 

bevorzugte Ausführungsformen des Uberlastelements nach dein 
Anspruch 1. 

II. 	Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdeführerin 

(Einsprechende) Einspruch eingelegt und den Widerruf des 

Patents wegen mangeinder erfinderischer Tätigkeit 

beantragt. Zur Stützung ihres Vorbringens hat sie auf 

folgende vorveröffentlichte Dokumente verwiesen: 

(Dl) 	DE-C-2 453 500 

Prospekt "Desch-Antriebstechnjk", Nr. 16, voin 
Dezember 1967 

Katalog Desch-Reibkupplungen, RK 67a 

Katalog Conax-Reibkupplungen, Bauart KBF 

SE-A-184 639 

III. 	Nit Entscheidung vom 11. Oktober 1988 (schriftlich 

begründet und zur Post gegeben am 28. November 1988) hat 

die Einspruchsabtei].ung den Einspruch zurückgewiesen. 

IV. 	Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin am 

20. Januar 1989 unter gleichzeitiger Zahiung der 

Beschwerdegebuhr Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begründung wurde am 28. März 1989 per Telecopie 

eingereicht und am nächsten Tag schriftlich bestàtigt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und das Streitpatent in vollem 

Umfang zu widerrufen. 

V. 	Auf die Beschwerdeerwiderung der Beschwerdegegnerin 

(Patentinhaberin) hin hat die Beschwerdefuhrerin mit 

ki 

02558 	 .../... 



3 	 T119/89 

Eingabe vom 15. August 1990 zusãtzlich auf folgende 
vorveröffentlichte Dokumente verwiesen: 

DE-C-838 094 
Prospekt "Ringspann Schalt- und 
Schutzkupplungen" vom Dezember 1951. 

In einer Mitteilung der Kammer vom 15. November 1990 zur 
Vorbereitung der von beiden Beteiligten hilfsweise 
beantragten mündlichen Verhandlung wurde u. a. darauf 
hingewiesen, daB keines der zitierten Dokumente em 
Uberlastelement of fenbare, das säintliche Merkinale des 
Oberbegriffs des erteilten Anspruchs 1 aufweise. Da aber 
das Uberlastelement nach dem Dokuinent D5 von der Gesamt-
anordnung her dem Gegenstand des Patents am nãchsten 
komme, sei es am sinnvollsten, bei der Beurteilung der 
erfinderischen Tätigkeit von diesein Stand der Technik 
auszugehen. 

Es wurde ant 3. Mai 1991 inündlich verhandelt. 

Zur Begründung ihrer Beschwerde hat die Beschwerdeführerin 
mm schriftlichen Verfahren und wàhrend der mündlichen 
Verhandlung mm wesentlichen folgendes vorgetragen: 

Die Angabe mm kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1, daB 
die Seitenflàchen des Ringes "plan" zu den anhiegenden 
Flächen der tJmfangsschulter, der Stützbuchse und der 
Druckscheibe verlaufen, känne entsprechend dent üblichen 
Sprachgebrauch nur dahingehend interpretiert werden, daB 
diese Seitenflàchen eben seien. Folghich müBte die 
anhiegenden Flächen der Umfangsschulter usw. pyramiden- 
stuinpfförmig ausgebildet sein. Eine derartige, dent 
Wortlaut des Anspruchs 1 entsprechende Anordnung sei für 
den Fachmann eine durchaus brauchbare Lósung. Der 
Patentschrift sei kein Hinweis darauf zu entnehinen, daB 
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die betreffenden Flächen kegelstumpffärmig ausgebildet 
sein soilten, wie es die Beschwerdegegnerin nun behaupte. 

Der Fachjnann, der sich mit der Aufgabe beschãftige, em 
Uberlastelement nach dem Dokument D5 derart weiterzu-
entwickeln, daB bei gleichen Abmessungen eine gröBere 
Ausrastkraft eingestellt werden kann, erkenne die dort 
gezeigten Sperrkugeln sofort als die Schwachstelle, da 
diese dauernd unter Vollast stünden und nur Punktberührung 
mit den anhiegenden Flächen hàtten. Darüber hinaus 
enthalte das Dokument D5 selbst eine explizite Anregung, 
die gezeigten Sperrkugeln durch Sperrkörper einer anderen 
Form zu ersetzen. Bei der Suche nach einer geeigneten Form 
der Sperrkärper wurde der Fachmann auch Lösungen aus deni 
benachbarten Gebiet von Schaltkupplungen in Betracht 
ziehen. Die in den Dokuinenten D2 bis D4 gezeigte 
Schaltkupplung enthalte eine Schaitmechanik, die als 
"Gleitsteine" bezeichnete Sperr- bzw. Druckübertragungs- 
körper aufweise. Die Gleitsteine seien in Form und 
Funktion mit den Druckübertragungskörpern nach dein 
Anspruch 1 des Streitpatents praktisch identisch. Wie sich 
aus einem Vergleich mit der Schaltkupplung nach den 
Dokumenten D6 und D7 ergebe, hätten diese Gleitsteine die 
früher in einer ähnhichen Schaitmechanik verwendeten 
Sperrkugeln ersetzt, damit wegen des Ubergangs von einer 
Punktberührung zu einer Flãchen- bzw. Linienberührung 
höhere Kràfte übertragen werden könnten. Es liege daher 
für den Fachmann auf der Hand, die aus demn Dokuinent D5 
bekannten Sperrkugeln durch Ringsegmente polygonalen 
Querschnitts entsprechend den aus den Dokumenten D2 bis D4 
bekannten Gleitsteinen zu ersetzen, urn die gestelite 
technische Aufgabe zu lâsen. 

IX. 	Die Beschwerdegegnerin hat diesem Vorbringen widersprochen 
und dabei folgendes geltend gemacht: 

02558 	 . . ./... 



5 	 T 119/89 

Es sei der Beschreibung und der dazugehärenden Zeichnung 
der Patentschrift eindeutig zu entnehrnen, daB die irn 
Anspruch 1 angesprochenen Flâchen der Uinfangsschulter, der 
Stützbuchse und der Druckscheibe jeweils kegelsturnpf- 
färrnig ausgebildet seien und daB die entsprechenden 
Flächen der Druckubertragungskórper an diesen kegelsturnpf-
fórrnigen Flächen flãchig anhiegen. So sei es z. B. aus der 
Zeichnung deutlich erkennbar, daB es sich bei dern Druck-
boizen urn einen rotationssyxmuetrischen Kärper handele, so 
daB seine schrãge Urnfangsschulter eine kegelstumpfförrnige 
Gestalt ausweisen rnüBte. Auch die inehrfach in der 
Beschreibung verwendeten Begriffe "TJrnfang", " koaxial", 
"Durchrnesser" und "Ring" deuteten für den Fachrnann darauf 
hin, daB die betreffenden Teile einen kreisrunden Quer-
schnitt aufwejsen. SchhjeBhich sei in Spalte 4, Zeilen 40 
bis 59 'der Patentschrift explizit angegeben, daB die irn 
Anspruch 1 angesprochenen Flâchen unter eineiu jeweils 
bestiimuten Winkel konzentrisch zur Rotations- bzw. 
Syminetrieachse verlaufen. Der irn kennzeichnenden Teil des 
Anspruchs 1 verwendete Begriff "plan zu den anhiegenden 
Flächen" sei foighich so zu verstehen, daB die 
betreffenden Teile in flàchenhafter Beruhrung miteinander 
stünden. Bei sachgernäBer Auslegung des Anspruchs 1 sei die 
von der Beschwerdefuhrerin angesprochene Anordnung rnit 
pyrarnidensturnpffórinig ausgebildeten Flâchen 
ausgeschlossen. 

Die verrneintljchen Geineinsainkeiten zwischen den in den 
Dokuinenten D2 bis D4 beschriebenen Gleitsteinen und den 
Druckübertragungskarpern nach der Erfindung beruhten auf 
einer ex-post-facto Betrachtung. Die Gleitsteine und die 
Druckübertragungskarper hätten zwar die gleiche 
geornetrische Form, von einer funktionellen Identitãt könne 
aber nicht gesprochen werden. Die Funktionsablãufe und die 
Belastungsverhàltnisse bei einer Reibkupplung nach den 
Dokuinenten D2 bis D4 selen närnhich vôhlig anders als bel 
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einem erfindungsgeinãBen Oberlastelement. Auch unter 
Berücksichtigung der Dokuniente D6 und D7 deute nichts 
darauf hin, daB die bekannten Gleitsteine Kugein ersetzt 
hãtten, um die Ubertragung von häheren Kräften zu 
ermöglichen, so daB der Fachinann keine Anregung erhalte, 
bei einem Uberlastelemerit nach dein Dokument D5 die 
Sperrkugeln durch Ringseleinente polygonalen Querschnitts 
zu ersetzen. 

Die Angaben im Dokument D5, daB die Sperrkörper anders als 
kugelforiuig sein kännten und daB die Steuerflàche nicht 
ganz kegelförmig sein müsse, solange für jeden Sperrkorper 
eine Keilflãche vorhanden sei, könnten allenfalls den 
Fachmann dazu anregen, die Sperrkugeln durch z. B. waizen-
formige Sperrkórper zu ersetzen und für jeden Sperrkörper 
eine gesonderte Keilfläche vorzusehen. Diese Angaben 
führten daher von der beanspruchten Lösung weg. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurück-
zuweisen. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 sowie 
den Regein 1 (1) und und 64 EPU; sie ist daher zulãssig. 

Auslegung des erteilten Anspruchs 1 

Die Kaminer ist der Uberzeugung, daB der Fachmann beim 
Lesen der gesainten Patentschrift sofort erkennt, daB die 
jeweilige druckaufnehmende Fláche der Uinfangsschulter, der 
Stützbuchse und der Druckscheibe des beschriebenen 
Uberlastelements kegelstumpffärmig ausgebildet ist und daB 
die mit diesen zusainmenwirkenden Seitenflächen der 
Druckübertragungkärper jeweils als Teil des entsprechenden 
Kegelstuinpfes ausgebildet sind, so daB im norinalen 
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Betriebszustand die betreffenden Flächen vollflächig 
aneinander anhiegen. Dies geht vor ahlem aus der Zeichnung 
sowie der von der Beschwerdegegnerin herangezogenen Stelle 
der Beschreibung in Spalte 4, Zeilen 40 bis 59 hervor. 

1111 Hinblick auf Artikel 69 (1) EPU, wonach die 
Beschreibung und die Zeichnung zur Auslegung der Patent- 
ansprüche heranzuziehen sind, sowie angesichts der 
Erklarung der Beschwerdegegnerin in der niündlichen 
Verhandlung, daB eine Anordnung mit ebenen Druckflächen 
voin Wortlaut des Anspruchs 1 ausgeschlossen ist, ist im 
Folgenden der Beurteilung der Patentfähigkeit em 
Uberlastelement zugrundezulegen, dessen zusammenwirkende 
Druckflächen die oben angesprochene kegelstuinpfförmige 
Gestalt aufweisen. 

3. 	Stand der Technik 

3.1 	Der dem Uberlastelement nach dem Anspruch 1 am nàchsten 
kommende Stand der Technik ist unstrittig in Dokument D5 
enthalten. Dieses zeigt ein Uberlastelement mit Druck-
boizen, Stützbuchse, federbeaufschlagter Druckscheibe und 
Druckübertragungskorpern in Form von Sperrkugeln, die 
entsprechend den Angaben des Oberbegriffs des erteilten' 
Anspruchs 1 des Streitpatents angeordnet sind. Dieses 
bekannte Uberlastelement unterscheidet sich vom im 
Oberbegriff des Anspruchs 1 umrissenen Gegenstand nur 
dadurch, daB die an den Sperrkugehn anliegende axiale 
Stirnfläche der Druckscheibe senkrecht zur Achse verläuft 
und nicht zu den Sperrkugeln hin geneigt ist. 

3.2 	Das Uberlastelement nach dem Dokument Dl, das irr- 
tümlicherweise in der Beschreibungseinleitung des 
Streitpatents als gattungsgemàB angegeben ist, ist von 
seiner konstruktiven Anordnung und seinem Funktionsprinzip 
her dem Uberlastelement nach dem Dokuinent D5 ähnhich, die 
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Sperrkugeln werden aber von der Federanordnung nicht axial 
in Richtung auf die Umfangsschulter des Druckbolzens 
beaufschlagt, sondern in die umgekehrte Richtung. Als 
Folge hiervon ist die Stützbuchse nicht auf dem gróBeren 
Durchmesser und die federdruckbeaufschlagte Druckscheibe 
nicht auf dem kleineren Durchmesser des Druckbolzens 
angeordnet, sondern die Anordnung 1st umgekehrt. 

	

3.3 	Die Dokuinente D2 bis D4 betreffen Reibkupplungen mit zwei 
konischen Reibflãchen, die inittels einer Schaitmechanik 
gegeneinander gepreSt werden. Bei denjenigen Kupplungen, 
die für verhãltnisinäBig kleine Drehmomente ausgelegt sind, 
besteht die Schaltmechanik aus einer Schaitmuffe, einem 
Federdruckring, einem mit einer Kupplungshälfte 
verbundenen Druckstück und mehreren Gleitsteinen aus einem 
verschlei3festen Kunststoff. Jeder Gleitstein weist einen 
polygonalen Querschnitt auf und 1st zwischen einer 
schragen Uinfangsschulter der Schaitmuffe, einer schragen 
Stirnflâche des Federdruckrings und einer senkrecht zur 
Achse verlaufenden Stirnflâche des Druckstücks angeordnet. 
Beim Einschalten der Kupplung werden die Gleitsteine 
mittels der schrãgen Umfangsschulter der Schaitmuffe 
zwischen die Stirnflächen des Federdruckrings und des 
Druckstücks gepreSt, wobei eine Federspannkraft erzeugt 
wird, die durch die Gleitsteine auf das Druckstück 
ubertragen wird. Somit wird die über die Schaitmuffe 
eingeleitete Kraft als Federspannkraft gespeichert, so daB 
die Kupplung im eingeschalteten Zustand bleibt bis die 
Schaltinuffe in ihre Ausgangsposition gebracht wird. 

Bei denjenigen Kupplungen, die für verhältnismãBig hohe 
Drehniomente ausgelegt sind, besteht die Schaitmechanik aus 
einem Kniehebeiwerk. 

	

3.4 	Die Dokumente D6 und D7 betreffen ausrückbare Reib- 
kupplungen, die eine mit Sperrkugeln versehenen 
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Schaitmechanik aufweisen. Beim Einschalten der Kupplung 

wird zuerst die über eine Schaltinuffe eingeleitete Kraft 

durch die Kugein auf das Kupplungsbetatigungsglied 

unmittelbar übertragen. Danach verrasten die Kugein die 

Kupplung un eingeschalteten Zustand. 

4. 	Neuheit 

Wie aus den obigen Ausführungen zum Stand der Technik 

unmittelbar hervorgeht, ist das Uberlasteleinent nach dem 

erteilten Anspruch 1 neu. Es unterscheidet sich gegenuber 

dem am nächsten konunenden Stand der Technik nach dem 

Dokument D5 dadurch, 

daB die an den Druckübertragungskörpern anhiegende 

axiale Stirnfläche der federbeaufschlagten 

Druckscheibe zu diesen hin geneigt ist und 

daB die Druckübertragungskorper die Form eines in 

Umfangsrichtung mehrfach unterteilten Ringes mit 

polygonalein Querschnitt haben, dessen druck-

aufnehmende Seitenflãchen "plan" zu den anhiegenden 

Flächen der Umfangsschulter der Stützbuchse und der 

Druckscheibe verlaufen, wobei bezüghich des Begriffs 

"plan" die Ausführungen unter Punkt 2 oben in 

Betracht zu ziehen sind. 

Da die Neuheit des beanspruchten Uberlasteleinents nicht 

bestritten ist, erübrigen sich hierzu weitere 

Erläuterungen. 

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

Die der beanspruchten Erfindung zugrundeliegende Aufgabe 

sieht die Kammer un Einklang mit der entsprechenden Angabe 
in der Beschreibung der Patentschrift darin, ein aus dem 
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Dokuntent D5 bekanntes Uberlastelement derart welter-

zuentwickeln, daB bei gleichen àuBeren Abmessungen elne 

gröBere Ausrastkraft bzw. höhere Drehmomentgrenzen 

eingestellt werden können. 

Nach Ansicht der Kammer ist das im Punkt 4 oben angegebene 

Unterscheidungsmerkinal (a) bei der Ermittlung der 

objektiven technischen Aufgabe ohne Bedeutung, da es für 

die prinzipielle Funktion des Uberlastelements keine Rolle 

spielt, ob die Stirnflàche der Druckscheibe senkrecht oder 

geneigt zur Achse verläuft. Die Beschwerdegegnerin hat in 

bezug auf dieses, an sich aus dem Dokument Dl bekannte 

Merkinal keine vorteilhaften Wirkungen geltend gemacht. 

Die oben erwãhnte technische Aufgabe wird durch die 

Unterscheidungsmer]cmale (b), d. h. durch die Merkmale des 

kennzeichnenden Teils des vorliegenden Anspruchs 1, 

gelöst. Lu Vergleich zu der beim Stand der Technik nach 

dem Dokument D5 vorhandenen Punktberührung zwischen den 

Sperrkugeln und den anhiegenden Druckflàchen weisen die 

erfindungsgemâBen Druckübertragungskörper mit polygonalem 
Querschnitt un normalen, eingerasteten Zustand eine 
Flãchenberührung mit den anhiegenden Druckflächen auf, die 

im Uberlastfahl in eine Linienberührung übergeht. Somit 

ist die spezifische Flãchenpre8ung reduziert, was die 

Einstehlung von höheren Ausrastkràften und foiglich 

hóheren Drehinomentgrenzen ermöghicht, ohne die Gefahr 

einer Beschàdigung der Druckflãchen zu laufen. 

Das Dokumnent D5 enthält zwar die Aussagen in direkt 

hintereinander folgenden Sätzen, daB die Sperrkórper auch 

anders als kugelfOrmig sein kônnen und daB es nicht 

notwendig ist, daB die Steuerflàche eine ganze kegel-

fórmige Flãche bildet, solange für jeden Sperrkórper eine 

Keilfläche gebildet wird, diese angedeuteten Abänderungen 

werden aber nicht mit dem Erreichen irgendwelcher Vorteile 
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nicht in Verbindung gebracht. Dies kann voin Fachinann nur 
so verstanden werden, daB sich der Verfasser des 
Dokuinents D5 nicht auf kugelförmige Sperrkärer bzw. 
kegelstuinpffärinige Steuerflächen einschränken wollte. 
Konkrete Angaben über andere inögliche Fonnen werden aber 
nicht gemacht. Für den Fachinann ist eine Vielfalt von 
inäglichen Anordnungen vorstelibar, die sich unter die 
Abwandlungsvorschlàge des Dokuinents D5 einordnen lieBen, 
so daB diesem Stand der Technik kein direkter Hinweis auf 
die erfindungsgeinâBe Läsung zu entnehinen 1st. Der 
Vorschlag, für jeden Sperrkörper eine getrennte Keilflàche 
zu bilden, lenkt vielinehr von dern erfindungsgemâBen 
eingeschlagenen Weg ab. 

Aus den Dokuinenten D2 bis D4 1st nichts zu entnehinen, was 
darauf hindeutet, daB die in der Schaitmechanik der dort 
beschriebenen Reibkupplungen eingesetzten Gleitsteine 
deswegen Verwendung finden, uin die Ubertragung von 
grôBeren Kräften in Vergleich zu Sperrkugeln zu 
ermäglichen. Es wird lediglich in diesem Zusaminenhang 
gesagt, daB die Gleitsteine an die Stelle von deni früheren 
verwendeten Hebeiwerk getreten sind und daB durch die 
daraus resultierende Kapselung der Schaltniechanik eine 
weitgehende Unenipfindlichkeit gegen Verschmutzung erreicht 
wird. Gegen die Annahme, daB die Gleitsteine als geeignet 
für die Ubertragung von gröBeren Kräften angesehen werden, 
spricht vielmehr die Tatsache, daB sie aus Kunststoff 
hergestellt sind und daB sie bei den Kupplungen, die em 
hohes Drehmoinent übertragen inüssen, durch ein Kniehebel-
werk ersetzt werden. 

Auch ein Vergleich mit den in diesem Zusainmenhang von der 
Beschwerdeführerin erwähnten Reibkupplungen nach den 
Dokumenten D6 und D7 lãBt den SchluB nicht zu, daB die 
Gleitsteine die dort verwendeten Sperrkugeln ersetzt 
hätten, in dem Bestreben, höhere Schaltkràfte übertragen 
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zu kónnen. Die Dokumente D6 und D7 sagen über diese 
Problematik nichts aus und die dort beschriebenen 
Sperrkugeln haben keine vôllige funktionelle Identität mit 
den Gleitsteinen nach den Dokumenten D2 bis D4. 

Darüber hinaus sind die Funktionsabläufe und Belastungs-
verhältnisse bei den Gleitsteinen einer in den 
Dokumenten D2 bis D4 beschriebenen Reibkupplung anders als 
bei den Druckübertragungskörpern in dem erfindungsgemäBen 
Uberlastelemnent. So erfahren die Gleitsteine eine relative 
Bewegung gegenuber den mit ihnen muitwirkenden Druckflächen 
nur beim Einschalten und Ausschalten der Kupplung. liii 
eingeschalteten Zustand der Kupplung verbleiben die 
Gleitsteine in einer stabilen Lage. Beim Auftreten einer 
Uberlast rutschen die Reibflächen der Kupplung einfach 
durch, so daB hierdurch keine höhere Belastung der 
Gleitsteine erfolgt. Bei demn erfindungsgemãBen Uberlast-
element hingegen sind die Druckubertragungskärper 
besonders imn Grenzlastbereich ständigen Bewegungen 
unterworfen, die sich aus Drehmuomentschwankungen 
herrühren. Es sind diese Bewegungen, die bei hoher 
AnpreBkraft für die Gefahr einer vorzeitigen Beschädigung 
der zusamnmenwirkenden Druckflãchen verantwortlich sind. 

Aus diesen Uberlegungen geht hervor, daB der Fachinann, der 
sich mit der Verbesserung eines Uberlastelements nach dem 
Dokument D5 in bezug auf das Erreichen einer hôheren 
Ausrastkraft beschäftigt, in den Dokuinenten D2 bis D4 
keine Anregung dazu findet, die bekannten Sperrkugeln 
durch Druckübertragungskörper mit polygonalem Querschnitt 
zu ersetzen. 

6. 	Zusammenfassend komnmt die Kammer daher zu dem Ergebnis, 
daB das Uberlastelement nach dem erteilten Anspruch 1 sich 
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nicht in naheliegender Weise aus dein herangezogenen Stand 

der Technik ergibt und daher als erfinderisch anzusehen 

ist (Artikel 56 EPU). 

7. 	Die auf den Anspruch 1 rückbezogenen, vorteilhaften 

Ausführungsformen des Uberlasteleinents nach Anspruch 1 

betreffenden Ansprüche 2 bis 4 haben ebenfalls Bestand. 

Entscheidungsformel 

Aus diesen GrUnden wird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 
	Der Vorsitzende: 

f gym~ 
S. Fabiani 

~ve 
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